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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Durchgangserwerb bei einer 
Geschäftsveräußerung im Ganzen 

In einem aktuellen Schreiben hat sich die Finanzverwaltung 
der Aussage in einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 
September 2024 angeschlossen, wonach für eine 
Geschäftsveräußerung im Sinne des § 1 Absatz 1a 
Umsatzsteuergesetz im Falle eines Durchgangserwerbs der 
Zwischenerwerber nicht Unternehmer sein muss. 

Hintergrund 

Mit Urteil vom 25. September 2024 - XI R 19/22, hat der BFH u. a. geurteilt, dass 

für eine Geschäftsveräußerung im Sinne des § 1 Absatz 1a UStG im Falle eines 

Durchgangserwerbs der Zwischenerwerber nicht Unternehmer sein muss. Der BFH 

begründet diese Ansicht mit einer unionsrechtskonformen Auslegung des § 1 Absatz 

1a Satz 1 UStG. 

Konkret hatte der BFH hierzu wie folgt ausgeführt: 

(1)  Erwirbt eine Stadt im Rahmen des Wechsels des Wasserversorgers die 

Wasserversorgungsanlagen vom alten Versorger zurück und liefert sie die 

Wasserversorgungsanlagen unmittelbar an den neuen Versorger mit der 

Verpflichtung weiter, sie bei Beendigung des neuen Vertrags von ihm erneut 

zurückzuerwerben, handelt sie (entgegen der Auffassung der Vorinstanz) nachhaltig 

(RZ 55 ff. im Urteil). 

(2)  Soweit die Geschäftsveräußerung an einen anderen Unternehmer für dessen 

Unternehmen erfolgen muss, reicht es (entgegen der Auffassung der Vorinstanz)in 

Fällen des zulässigen Durchgangserwerbs aus, dass diese Voraussetzungen beim 

Letzterwerber (Begünstigten) vorliegen (RZ 67 ff. im Urteil). 

01 

Fundstelle 
Das BMF-Schrei-

ben finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410230/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-01-20-durchgangserwerb-geschaeftsveraeusser.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Zur richtlinienkomformen Auslegung merkt der BFH folgendes an: Die 

Mitgliedstaaten können die Übertragung eines Gesamt- oder Teilvermögens, die 

entgeltlich oder unentgeltlich oder durch Einbringung in eine Gesellschaft erfolgt, 

behandeln, als ob keine Lieferung von Gegenständen vorliegt, und den Begünstigten 

der Übertragung als Rechtsnachfolger des Übertragenden ansehen. Wenn ein 

Mitgliedstaat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, ist die Übertragung 

eines Gesamt- oder Teilvermögens nicht als eine Lieferung von Gegenständen 

anzusehen (Hinweis auf das EuGH-Urteil Abbey National vom 22.02.2001 - C-

408/98, Rz 30). 

Anwendung des Urteils durch die Finanzverwaltung: In einer kürzlich 

veröffentlichten Verlautbarung teilt das BMF mit, dass die Verwaltungsauffassung 

an diese Rechtsprechung angepasst wird. Die betreffenden Abschnitte im 

Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurden insoweit angepasst. 

  

https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/1998/C-0408-98-00000000RP-01-P-01/ARRET/46198-DE-1-html
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/1998/C-0408-98-00000000RP-01-P-01/ARRET/46198-DE-1-html
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 29. Januar 2026 

Eingeschränkte Anwendung der 
investmentrechtlichen Teilfreistellung auf 
Veräußerungsverluste im Anwendungsbereich 
von § 56 InvStG 

§ 20 Abs. 1 Satz 1 des Investmentsteuergesetzes --InvStG-- (Teilfreistellung bei Akti-

enfonds) ist nicht anzuwenden, soweit ein für die Zeit vom 01.01.2018 bis zur Ver-

äußerung der Investmentanteile nach neuem Recht ermittelter Veräußerungsverlust 

von vor dem 01.01.2018 angeschafften Investmentanteilen (ausgenommen be-

standsgeschützte, vor dem 01.01.2009 angeschaffte Alt-Anteile) darauf beruht, dass 

die fiktiven Anschaffungskosten zum 01.01.2018 die historischen Anschaffungskos-

ten der veräußerten Anteile übersteigen. 

Spendenabzug bei Zuwendungen an eine in der 
Schweiz ansässige Stiftung 

Die Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-

ropäischen Union wird nicht dadurch verletzt, dass die steuerliche Berücksichtigung 

einer Spende an eine in der Schweizerischen Eidgenossenschaft ansässige Stiftung 

den im Mitgliedstaat des Spenders geltenden nationalen Anforderungen unterwor-

fen wird. 

Die Nachweispflicht, dass die sich aus diesen Anforderungen ergebenden Voraus-

setzungen erfüllt sind, trifft bei Zuwendungen an eine ausländische Körperschaft 

den inländischen Spender. 

Der nationale Gesetzgeber ist nicht verpflichtet, einen Gemeinnützigkeitsstatus 

nach ausländischem Recht anzuerkennen. 

Urteil vom 25. Novem-
ber 2025, VIII R 22/23 
Zum Urteil, siehe auch die 

im wesentlichen inhalts-

gleiche Entscheidung VIII 

R 15/22. 

Urteil vom 01. Oktober 
2025, X R 20/22 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610013/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620019/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620019/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620024/
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Anforderungen an die Festsetzung eines 
Verspätungszuschlags im Jahr 2019; 
Rechtscharakter der FAQ-Corona des BMF vom 
14.12.2021 und Vertrauensschutz 

Die im Zuge der Corona-Pandemie für das Jahr 2019 durch Art. 97 § 36 des Einfüh-

rungsgesetzes zur Abgabenordnung gesetzlich verlängerten Fristen des § 149 Abs. 3 

der Abgabenordnung (AO) sind auch für die Festsetzung von Verspätungszuschlä-

gen nach § 152 Abs. 2 Nr. 1 AO zu beachten. 

Die Fristverlängerung durch das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung ist keine 

Fristverlängerung im Sinne des § 152 Abs. 3 Nr. 1 AO. 

Zum Besitz im Kaffeesteuerrecht 

Im Fall der Durchfuhr von Röstkaffee durch das Steuergebiet hält derjenige den 

Kaffee in Besitz und wird Steuerschuldner nach § 17 Abs. 2 Satz 3 des Kaffeesteuer-

gesetzes in der bis 31.10.2022 geltenden Fassung, der die unmittelbare Sachherr-

schaft über den Kaffee ausübt. 

Zur Änderung bestandskräftiger 
Einkommensteuerbescheide gemäß § 175 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 AO im Fall der Umwandlung einer 
Lebenspartnerschaft in eine Ehe 

Die durch § 20a des Lebenspartnerschaftsgesetzes ermöglichte Umwandlung einer 

Lebenspartnerschaft in eine Ehe stellt ein rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 

175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung (AO) dar. 

Nach Art. 97 § 9 Abs. 5 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) 

kommt eine auf § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO gestützte Änderung eines bestandskräf-

tigen Einkommensteuerbescheids zum Zwecke der Zusammenveranlagung dann 

nicht mehr in Betracht, wenn die Umwandlung der Lebenspartnerschaft in die Ehe 

nach dem 31.12.2019 erfolgt ist oder der Antrag auf Änderung des Bescheids erst 

nach dem 31.12.2020 gestellt wurde. 

Urteil vom 30. Juli 2025, 
X R 7/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 14. Oktober 
2025, VII R 13/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 16. Oktober 
2025, III R 18/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620018/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620021/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610011/
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Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Übergangsvorschrift des Art. 97 § 9 Abs. 5 

EGAO bestehen nicht. 

Zur Verfassungsmäßigkeit des Kriteriums der 
Haushaltszugehörigkeit beim 
Sonderausgabenabzug für 
Kinderbetreuungskosten 

Der Senat ist nicht überzeugt, dass § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 des Einkommensteuerge-

setzes insofern verfassungswidrig ist, als der Sonderausgabenabzug die Haushalts-

zugehörigkeit des Kindes voraussetzt (vgl. bereits Senatsurteil vom 11.05.2023 - 

III R 9/22, BFHE 280, 465, BStBl II 2023, 861). Dies gilt auch, soweit die Betreu-

ungsaufwendungen desjenigen Elternteils, der das Kind nicht in seinen Haushalt 

aufgenommen hat, nicht mehr durch den Freibetrag für den Betreuungs- und Erzie-

hungs- oder Ausbildungsbedarf abgedeckt sind. 

Urteil vom 27. Novem-
ber 2025, III R 8/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620017/
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Rechtsprechung im Blog 
Zur Besteuerung der laufenden Einnahmen aus 
einer Mitarbeiterbeteiligung 

Laufende Vergütungen aus einer typisch stillen Beteiligung 
des Arbeitnehmers am Arbeitgeber-Unternehmen, die auf die-
sem Sonderrechtsverhältnis beruhen, unterliegen, wenn die 
tatbestandlichen Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 Nr. 4 des 
Einkommensteuergesetzes erfüllt sind, ausschließlich der Be-
steuerung nach dieser Vorschrift. Dies hat der Bundesfinanz-
hof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Der Kläger war Arbeitnehmer einer GmbH, die „ausgesuchten, besonders wichtigen 

Mitarbeitern“ die Möglichkeit eröffnet hatte, sich als typisch stiller Gesellschafter 

für die Dauer der Anstellung bei der GmbH zu beteiligen. Am 06.12.2010 schloss 

der Kläger mit der GmbH einen „Gesellschaftsvertrag einer typischen stillen Beteili-

gung“ und leistete seine Einlage. 

Das Finanzamt behandelte die Gewinnanteile des Klägers aus seiner stillen Beteili-

gung als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. Mit seiner Klage begehrte der Klä-

ger, seine Gewinnanteile als Kapitaleinkünfte zu erfassen. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg hatte Erfolg (siehe unse-

ren Blogbeitrag). 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat die Revision als unbegründet zurückgewiesen. 

Das Finanzgericht hat im Ergebnis zutreffend erkannt, dass die Gewinnanteile des 

Klägers aus dessen stiller Beteiligung am Unternehmen der GmbH gemäß § 20 Abs. 

1 Nr. 4 EStG zu den Einkünften des Klägers aus Kapitalvermögen gehören. 

03 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 21. Okto-

ber 2025 (VIII R 13/23), 

veröffentlicht am 22. Ja-

nuar 2026. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/239188/stille-beteiligung-des-arbeitnehmers-am-unternehmen-des-arbeitgebers/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610003/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/252890/taxation-of-current-income-from-participation-in-employer-s-business/
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Die dem Kläger in den Streitjahren zugeflossenen Gewinnanteile sind daneben we-

der ganz noch teilweise den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 19 

EStG zuzuordnen, da sie allein durch das Sonderrechtsverhältnis der typisch stillen 

Beteiligung des Klägers am Unternehmen der GmbH veranlasst sind. 

Die Veranlassung einer Zahlung durch ein gesellschaftsrechtliches Sonderrechtsver-

hältnis, welche zu einer Zuwendung außerhalb des Einkünfteerzielungstatbestands 

in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG führt, setzt grundsätzlich voraus, dass dieses Rechts-

verhältnis wirksam begründet worden ist, die Bedingungen des Sonderrechtsver-

hältnisses ernsthaft vereinbart sowie durchgeführt worden sind und das Sonder-

rechtsverhältnis im Hinblick auf seine Ausgestaltung einen eigenen wirtschaftlichen 

Gehalt neben dem Arbeitsverhältnis aufweist (BFH-Urteil vom 14.12.2023 - 

VI R 1/21, BStBl II 2024, 387, Rz 26 bis 35). 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wirkt auch ein bei Erwerb der stillen Beteiligung 

gegebenenfalls bestehender arbeitslohnbegründender Veranlassungszusammen-

hang (aufgrund eines verbilligten Erwerbs vgl. BFH-Urteil vom 07.04.1989 - 

VI R 73/86, BStBl II 1989, 927, unter 1.) beim Bezug hier ausschließlich relevanter 

laufender Vergütungen nicht fort (vgl. BFH-Urteil vom 14.12.2023 - VI R 1/21, 

BStBl II 2024, 387, Rz 32, 33). 

Die laufenden Vergütungen sind nur durch das Sonderrechtsverhältnis veranlasst 

und werden außerhalb des Einkünfteerzielungstatbestands des § 19 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 EStG erzielt. 

Etwas anderes kann nach der Rechtsprechung des VI. Senats des BFH zwar gelten, 

wenn der Steuerpflichtige bei der Veräußerung seiner Beteiligung einen marktunüb-

lichen Überpreis erzielt (vgl. BFH-Urteil vom 14.12.2023 - VI R 1/21, BFHE 283, 

339, BStBl II 2024, 387, Rz 35; Bleschick, Der Betrieb --DB-- 2025, 830, 833; Krü-

ger, DB 2024, 889, 891 und 892; Geserich, NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht 

2024, 906, 909). 

Diese Rückausnahme ist für die hier zu beurteilenden laufenden Gewinnanteile aus 

der stillen Beteiligung als laufende Vergütungen nach den Gründen des BFH-Urteils 

vom 14.12.2023 - VI R 1/21 (BStBl II 2024, 387) jedoch nicht relevant. 

Ein Fall von geringer Bedeutung im Sinne des § 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Abga-

benordnung kann offensichtlich vorliegen, wenn das Finanzamt in der mündlichen 

Verhandlung ausdrücklich erklärt, dass es im Streitfall eine atypisch stille 
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Beteiligung ausschließe und ein Feststellungsverfahren unter den gegebenen Um-

ständen nicht für erforderlich halte. 

Teleologische Reduktion des § 22 Abs. 1 Satz 1 2. 
Halbsatz UmwStG bei Sperrfristverstößen 
innerhalb des ersten Zeitjahres 

Das Niedersächsische Finanzgericht hatte sich bei seiner Ent-
scheidung insbesondere mit der Frage auseinanderzusetzen, 
ob die Begünstigungsvorschriften des §§ 16, 34 EStG bei ei-
nem Sperrfristverstoß im ersten Zeitjahr dem Grunde nach an-
wendbar sind. Zu klären war insbesondere die Frage, ob § 22 
Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz UmwStG aus teleologischen Gründen 
zu reduzieren ist. 

Sachverhalt 

Die Kläger waren Ärzte verschiedener Fachrichtungen, die ihre Tätigkeit über meh-

rere Jahre gemeinsam in einer Partnerschaftsgesellschaft (PartG) ausgeübt hatten. 

Am 28. August 2019 beschlossen die Kläger die PartG in eine GmbH umzuwandeln. 

Am selben Tag wurde ein Vertrag über den Verkauf sämtlicher GmbH-Anteile an ei-

nen fremden Dritten mit Wirkung zum 1. Januar 2020 (0 Uhr) geschlossen. Der 

Vollzug des Kaufvertrags stand u.a. unter der aufschiebenden Bedingung, dass der 

zuständige Zulassungsausschuss die Fortführung aller bisherigen Vertragsarztsitze 

und Anstellungsgenehmigungen der PartG durch die GmbH bestandskräftig fest-

stellt. 

Mit ihrer Feststellungserklärung für das Jahr 2019 reichte die PartG eine Überlei-

tungsrechnung zur Bilanzierung zum 1. Januar 2019 ein und teilte mit, dass die Ge-

sellschaft steuerlich rückwirkend zum 1. Januar 2019 in eine GmbH umgewandelt 

worden sei. Im Laufe des Veranlagungsverfahren wurde ein um ein Siebtel gemin-

derter Einbringungsgewinn I erklärt. Im Rahmen der Veranlagung zur Körper-

schaftsteuer 2019 beantragte die GmbH als übernehmende Rechtsträgerin die Fort-

führung der Buchwerte. Im Feststellungsbescheid stellte das Finanzamt den Ein-

bringungsgewinn I erklärungsgemäß fest. Im Einspruchs- und Klageverfahren ver-

traten die Kläger u.a. die Auffassung, dass der Einbringungsgewinn I – ohne Ab-

schmelzung eines Siebtels – der begünstigten Besteuerung nach § 16 i.V.m. § 34 

EStG unterliege. 

Fundstelle 
Niedersächsisches Fi-

nanzgericht, Urteil vom 2. 

April 2025 (9 K 147/22); 

siehe den Newsletter 

1/2026 des Finanzge-

richts, die Revision ist 

beim BFH unter dem Az. 

X R 14/25 anhängig. 
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Entscheidung des BFH 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat der Klage gegen den Feststellungsbescheid 

2019 in seinem Urteil vom 2. April 2025 stattgegeben. 

Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Anteile der GmbH bereits innerhalb 

des ersten Zeitjahres veräußert worden sind und die Begünstigungen nach §§ 16 

Abs. 4, 34 EStG Anwendung finden. Die Vorschrift des § 22 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz 

UmwStG sei teleologisch zu reduzieren, wenn das sperrfristschädliche Ereignis (im 

Streitfall der Verkauf der sperrfristbehafteten GmbH-Anteile) bereits im ersten Zeit-

jahr eingetreten sei. 

Bei derartigen Verstößen ergebe sich weder eine Vermeidung der Besteuerung der 

stillen Reserven noch eine Statusveränderung bzw. –verbesserung im Sinne einer 

Verschiebung der stillen Reserven vom Einkommensteuer- in das Körperschaftsteu-

erregime. 

Die Vergünstigungen seien auch nicht aus Gründen der Praktikabilität oder aus sys-

tematischen Erwägungen zu versagen, da es aufgrund der vorzunehmenden Auftei-

lung des Gewinns in einen Einbringungsgewinn (§ 16 EStG) und einen Veräuße-

rungsgewinn (§ 17 EStG) zu keiner Doppelbegünstigung oder Besserstellung 

komme. 

Eine teleologische Reduktion sei ferner aus gleichheitsrechtlichen Gründen geboten. 

Bei wirtschaftlicher Betrachtung führen Sperrfristverstöße innerhalb des ersten 

Zeitjahres nach dem Einbringungsstichtag – wie Sacheinlagen zum gemeinen Wert 

nach § 20 Abs. 4 UmwStG – zu einer „nachträglichen“ Besteuerung sämtlicher stil-

len Reserven im Jahr der Einbringung (hier: Formwechsel). 

Sachliche Gründe, die eine vollständige Besteuerung des Einbringungsgewinns I 

(ohne jedwede Begünstigung) im Falle von Sperrfristverstößen im ersten Zeitjahr 

rechtfertigen würden, seien auch unter Berücksichtigung der gesetzgeberischen Ty-

pisierungsfunktion für das Gericht nicht ersichtlich. 

Das Gericht hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung der Streitsache zu-

gelassen. Es sei höchstrichterlich noch nicht entschieden, ob die Regelung des § 22 

Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz UmwStG im Falle von Sperrfristverstößen innerhalb des 

ersten Zeitjahres teleologisch zu reduzieren sei. 



PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 4, 29. Januar 2026  12 
Home    

Business Meldungen 

Werbung mit Green Claims in Deutschland 2026 – Chancen, Risiken 

und Handlungsempfehlungen für Unternehmen 

In Zeiten wachsender Umweltbewusstheit gewinnt nachhaltige Werbung, insbeson-

dere die Werbung mit „Green Claims“, aber auch die unterbliebene Kommunikation 

von freiwilligen nachhaltigkeitsfördernden Maßnahmen („Green Hushing“), immer 

mehr an Bedeutung. Unternehmen in Deutschland und internationale Marktteil-

nehmer, die sich auf dem deutschen Markt positionieren wollen, stehen vor vielfälti-

gen Herausforderungen. Im Jahr 2026 prägen neue gesetzliche Rahmenbedingun-

gen die umweltbezogene Werbung maßgeblich – allen voran die Umsetzung der EU-

Richtlinie zur Stärkung der Verbraucherrechte (Richtlinie (EU) 2024/825, Em-

powering Consumers Directive, „EmpCo“) und die Verschärfung der „Schwarzen 

Liste“ des UWG zu verbotenen umweltbezogenen Aussagen und Maßnahmen. 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252906/werbung-mit-green-claims-in-deutschland-2026-chancen-risiken-und-handlungsempfehlungen-fuer-unternehmen/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252906/werbung-mit-green-claims-in-deutschland-2026-chancen-risiken-und-handlungsempfehlungen-fuer-unternehmen/
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Service 

 

Steuern zum Frühstück 
Webcast, 25.02.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/steuernzumfruehstueck
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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